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§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
1.1 Der Verein führt den Namen Grünzug-Netzwerk Würmtal e.V. 
 
1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Planegg. 
 
1.3 Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden. 
 
1.4 Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
Zweck  

 
2.1 Zweck des Vereins ist die Erhaltung und die Förderung von Naturschutz und Landschafts-

pflege sowie Erholungsnutzung im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des Baye-
rischen  Naturschutzgesetzes. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die 
Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen 

- zur Erholungsnutzung im Sinne der Ziele des Regionalplanes, 
- zur Erhaltung der Grünflächen, 
- zur Realisierung der Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 

Sinne des §2 des Bundesnaturschutzgesetzes und des Art. 1 des Bayerischen Natur-
schutzgesetzes, insbesondere  

-  die Vernetzung der Grünzüge, 
-  der Schutz und die Entwicklung sonstiger naturnaher Bereiche, 
-  weitere damit zusammenhängende Maßnahmen sowie durch die Förderung der 

Bemühungen um standortgerechte Bewirtschaftungsformen der Landwirtschaft, 
-  die naturnahe Erhaltung und Reinhaltung der Würm sowie der anderen Gewäs-

ser im Vereinsgebiet. 
Die räumlichen Tätigkeitsschwerpunkte sind hierbei die Münchener Stadtbezirke 20 und 21 
(Hadern und Pasing-/ Obermenzing) sowie die Gemeindegebiete von Neuried, Gräfelfing, 
Planegg, Krailling und Gauting. 
 

 
§ 3 

Gemeinnützigkeit  
 
3.1 Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich die gemeinnützigen Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb darf nicht Hauptzweck des Vereins sein und ist nur in den Grenzen des §7 der 
Gemeinnützigkeitsverordnung und der zukünftig an deren Stelle tretenden steuerlichen 
Vorschriften möglich. 

 
3.2 Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet  werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

3.3 Alle Inhaber von Vereinsämtern arbeiten gemeinnützig. 
 

3.4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

3.5 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins wird das Vermögen des Vereins einem gemein-
nützigen Zweck zugeführt. Die Mitgliederversammlung entscheidet über diesen Zweck. 
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§ 4 
Mitglieder 

 
4.1 Persönliches Vereinsmitglied kann jede volljährige natürliche Person, förderndes Mitglied 

kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische Person des öffentlichen oder 
privaten Rechts werden, nicht  jedoch Parteigliederungen  
 

4.2 Die persönlichen Vereinsmitglieder haben das passive Wahlrecht für die Vereinsämter. Die 
Fördermitglieder haben dies nicht; sie erbringen dem Verein finanzielle Zuwendungen. 
 

4.3 Über die Aufnahme von Mitgliedern beschließt der Vorstand nach vorangegangenem 
Aufnahmeantrag des Bewerbers. 

 
 
 
 

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
5.1 Die Mitgliedschaft wird durch Tod, Auflösung (bei juristischen Personen),  freiwilligen Austritt, 

Streichung von der Mitgliederliste oder Ausschluss beendet. 
 

5.2 Der freiwillige Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres zu erklären. 
 

5.3 Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 
es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung und Androhung der Streichung mit der Zahlung 
des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. Die erfolgte Streichung ist dem bisherigen Mitglied 
mitzuteilen. 
 

5.4 Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen 
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von mindestens 
vier Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Beschluss über den Ausschluss 
ist mit Gründen zu versehen und dem Betroffenen durch eingeschriebenen Brief mit Rück-
schein bekannt zu machen. Dem Betroffenen steht das Recht der Berufung an die Mitglie-
derversammlung zu. Die Berufung ist binnen  eines Monats nach Zugang des Be-
schlusses einzulegen. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt worden, so hat diese aufschie-
bende Wirkung; die Mitgliedsrechte ruhen allerdings vom Zeitpunkt des Vorstandsbeschlus-
ses an. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet dann endgültig über den Ausschluss 
mit einer 2/3 – Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 
 

 
 

§ 6 
Finanzierung 

 
6.1 Die Mitglieder leisten jährliche Beiträge, die jeweils im Gründungsmonat fällig werden. 

 
6.2 Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für die persönlichen Mitglieder sowie den Mindestbetrag für 

Fördermitglieder legt die Mitgliederversammlung fest. 
 

6.3 Im übrigen wird der Finanzbedarf des Vereins durch Zuschüsse, Spenden sowie projekt-
bezogene Sonderzuwendungen gedeckt. 
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§ 7 
Organe 

 
 Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung,  
- der Vorstand, 
- der Fachbeirat. 

 
 
 

 
§ 8 

Mitgliederversammlung  
 

8.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand postalisch bzw. per E-Mail unter Angabe der 
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier Wochen einberufen. 
 

8.2 Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen: 
- einmal im Jahr, 
- wenn es das Interesse des Vereins erfordert, 
- - wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe verlangt. 

 
8.3 Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) die Wahl der Vorstandsmitglieder für zwei Jahre: 

- den /die Vorsitzende/n, 
- den /die stellvertretende/r Vorsitzende/r, 
- den /die Kassierer/in, 
- den /die Schriftführer/in, 
- ein bis drei Beisitzer/innen, 

b) die Genehmigung des Jahresabschlusses und Entlastung des Vorstands, 

c) die Festsetzung des Haushaltsplans, 

d) die Beschlussfassung über Ausbauprogramme, die sich über mehrere Haushaltsjahre 

erstrecken und über Sondervereinbarungen, Zuschüsse und Spenden finanziert werden, 

e) die Behandlung einer Berufung zu einem Vereinsausschluss gemäß §5, Abs. 4,  

f) die Auflösung des Vereins, 

g) die Änderung der Satzung, 

 

8.4 Der/die Versammlungsleiter/in ist der/die Vorsitzende des Vereins oder sein/e Stellver-
treter/in. Für die Durchführung von Wahlen wählt die Versammlung einen Wahlausschuss. 
  

8.5 a) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Nur für Beschlüsse über die Änderung der Satzung bzw. die Auf-
lösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
b) Wahlen müssen geheim durchgeführt werden, wenn von einem anwesenden Mitglied 
darum gebeten wird. 
c) Eine Abstimmung muss nur dann geheim erfolgen, wenn ein Drittel der anwesenden Mit-
glieder dies beantragt. 
d) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Protokollführer 
und dem Versammlungsleiter unterzeichnet wird. Es ist den Mitgliedern zugänglich zu 
machen. 
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§ 9 
Vorstand  

 
9.1 Der Vorstand besteht aus den gemäß §8, Abs. 3 a gewählten Mitgliedern. 

 
9.2 Der Vorstand ist das Vertretungs- und Verwaltungsorgan des Vereins. Der/die Vorsitzende 

vertritt den Verein nach außen, in seiner/ihrer Abwesenheit sein/ihre Stellvertreter/in. 
 

9.3 Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch die Satzung der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Insbesondere beschließt er über: 

- die Aufnahme neuer Mitglieder, 
- den Ausschluss bzw. die Streichung von Mitgliedern, 
- den Haushaltsentwurf, 
- die Bildung von Arbeitskreisen, 
- die Aufnahme von Beiräten. 

 
9.4 Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungs-
änderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald postalisch bzw. per E-Mail mitgeteilt 
werden. 
 

9.5 Der Vorstand kann Aufgaben, für die er zuständig ist, dauernd oder im Einzelfall, auf einzel-
ne Mitglieder übertragen. 
 
 

 
 

§ 10 
Arbeitsweise des Vorstands  

 
10.1 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Regel in Vorstandssitzungen, die von dem/der 

Vorsitzenden oder – bei deren Verhinderung – von seinem/ihrer Stellvertreter/in einberufen 
werden. 
 

10.2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der/die 
Vorsitzende oder sein/ihre Stellvertreter/in anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des/der Leiters/Leiterin der Vorstandssitzung. Ein Vorstandsbeschluss kann 
auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustim-
mung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 
 

10.3 Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, das insbesondere die Beschlüsse und ggf. die 
Beauftragten bzw. den Ausführungsmodus sowie Terminsetzungen enthält. Das Protokoll ist 
vom Protokollführer/in und dem/der Sitzungsleiter/in zu unterschreiben. 
 

10.4 Weitere Einzelheiten zur Arbeitsweise des Vorstands können in einer Geschäftsordnung 
festgelegt werden. 
 

 
§ 11 

Zusammenarbeit zwischen dem Verein und den Gebietskörperschaften, die 
Fördermitglieder sind 

 
Der Verein und die Gebietskörperschaften, die Fördermitglieder sind, verpflichten sich zu einer 
Zusammenarbeit im Sinne des Satzungszwecks.  
Dies erfolgt durch eine enge Abstimmung des Vorstands mit den Vertretern der Gebietskörper-
schaften. Die genaue Form der Zusammenarbeit wird bei Beitritt einer Gebietskörperschaft separat 
vereinbart. 
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§ 12 

Prüfung des Vereins  
 

Die Prüfung des Vereins erfolgt durch einen Rechnungsprüfer, der von der Mitgliederversammlung 
für zwei Jahre zu wählen ist. Die Wahl muss geheim durchgeführt werden, wenn von einem anwe-
senden Mitglied darum gebeten wird. 
 

 
 

§ 13 
Fachbeirat  

 
13.1 Der Fachbeirat hat die Aufgabe, den Verein bei der Umsetzung des Vereinszwecks zu bera-

ten und zu unterstützen. Er wird zu seinen Sitzungen vom Vorstand eingeladen. Der Vor-
stand lädt die Beiratsmitglieder zudem zu den Mitgliederversammlungen und – bei Bedarf – 
auch alle bzw. einen Teil von ihnen zu Vorstands- und Arbeitskreissitzungen ein. 
 

13.2 Mitglieder des Fachbeirats sind Organisationen, die vom Vorstand berufen werden. Wenn 
eine Gebietskörperschaft, die Fördermitglied ist, eine Organisation für den Fachbeirat vor-
schlägt, so ist diese vom Vorstand zu berufen. 

 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
Martinsried, 24.10.2005 
 
Unterschriften der Gründungsmitglieder: 
 
 

Vorname Name Straße Ort 
Johanna  Rieke Hellerholz 5 82061 Neuried 
Erhard  Bieber Am Jägerstern 28 82061 Neuried 
Christiane Lüst Berengariastr. 5 82131 Gauting 
Jutta Kreuzer Sofie-Menter-Str. 2 82121 Stockdorf 
Herbert  Stepp Rich.-Wagner-Str. 63 82152 Planegg 
Katrin  Möhle Wanneystr. 1 82121 Stockdorf 
Elisabeth Fuchs Willibaldstr. 146 80689 München 
Martin  Opitz Ammerseestr. 123 82061 Neuried 
Jürgen Lins Wörthseeweg 1 82061 Neuried 
Anne  Franke Heimstr. 42 82121 Stockdorf 
Werner  Engl Luitpoldstr. 11 82152 Krailling 
Burkhard  Gagzow Annette-Kolb-Str. 5 82131 Stockdorf 
Rainer Herbeck Geranienstr. 2 81377 München 
Joachim  Bender Rottenbucher Str. 30 82166 Gräfelfing 
Folker  Paetsch Fürstenrieder Str. 9A 82152 Planegg 
Bernd Rieke Hellerholz 5 82061 Neuried 

 


